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Klimawandel ist bereits Realität!

10 Jahre nach der 

Unterzeichnung des 

Pariser 

Klimaabkommens 

und dem Ziel die 

globale 

Klimaerwärmung auf 

1.5 °C zu 

beschränken.

Quelle MeteoSchweiz
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Klimawandelanpassung ist nötig

Quelle: Energie-Experten.ch Quelle: dirnberger.at

Quelle: merkurist.de
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Klimawandelanpassung - richtig

© Hager Partner / GSZ
© Ville de Sion

© Julia Blöser, Berlin © Andrea Christmann

 Nutzerverhalten

 Architektur

 Aussenliegender 

Sonnenschutz

 Free-Cooling

 Versickerungsfähige 

Materialien

 Begrünung (v.a. Bäume)

 Wasserelemente

Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

können von Adapt+, einem Förderprogramm des 

BAFU ab Frühjahr 2026 eingereicht werden.
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Energiestadt Landquart

Was ist das Ziel?

100% erneuerbare Energieversorgung und keine 

Treibhausgasemissionen bis 2050 auf dem Gemeindegebiet

Was macht die Energiestadt Landquart

• kommunaler Energierichtplan (2020) festgelegt 

• Kommunales Energiegesetz (2021) und Grundlage für 

Förderprogramm inkl. Energieberatung

• Biodiversitätskonzept (2022) und Umsetzung 
Naturgartenberatung seit 2024

• 2026 Klimawandelanpassungskonzept

Die Umsetzung dieser Ziele müssen 

gemeinsam angegangen werden!
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Unternehmen in der Pflicht
Gesetzliche 

Grundlage

Klima- und 

Innovationsgesetz
Art. 5 Alle Unternehmen müssen bis 

2050 Netto-Null Emissionen (mind. 

direkte und indirekte) aufweisen 

aufweisen.

Zielgruppe

Anforderun

gen

Vorteile
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Unternehmen in der Pflicht
Gesetzliche 

Grundlage

Klima- und 

Innovationsgesetz
Art. 5 Alle Unternehmen müssen 

bis 2050 Netto-Null Emissionen 

(mind. direkte und indirekte) 

aufweisen.

Zielgruppe

Anforderun

gen

Vorteile

/ CO2-Entfernung



Wirtschaftsapéro, 22. Januar 2026, Landquart

Anreize für grosse Unternehmen
Gesetzliche 

Grundlage

Klima- und 

Innovationsgesetz
Art. 5 Alle Unternehmen müssen bis 

2050 Netto-Null Emissionen (mind. 

direkte und indirekte) aufweisen.

Zielgruppe Freiwillig für Unternehmen

Anforderun

gen

Vorteile

Netto-Null-Fahrplan 

gemäss Richtlinien des 

Bundes. Berater:innen

gemäss Liste.

CO2-Gesetz

Art. 31 ff: Rückerstattung der 

CO2-Abgabe unter Einhaltung 

einer Verminderungspflicht bis 

2040 

Unternehmen mit viel 

CO2-Emissionen (CO2-

Abgabe > als Rückverteilung über 

AHV-Lohnsumme)

Energiegesetz

Art. 39 ff Rückerstattung  des 

Netzzuschlages bei 

Zielvereinbarung

Kantonales Energiegesetz

Art. 14 BEG Grossverbraucher

Grossverbraucher

>5 GWh/a Wärme und >500 MWh/a 

Strom

Stromintensive 

Unternehmen (mind. 5 % der 

Bruttowertschöfpung für Strom-

kosten)  mind. 870 MWh Strom-

verbrauch (mind. 20 kCHF 

Rückerstattungsbetrag)

Verpflichtend für Unter-

nehmen, welche Förder-

gelder für neuartige 

Technologien & Prozesse 

beantragen

Zielvereinbarung und 

jährliche Bericht-

erstattung und Nachweis 

der Zielerreichung bis 

2040 (alle drei Jahre)

Rückerstattung der CO2-

Abgabe ABER keine 

Rückverteilung über AHV-

Lohnsumme mehr.

Teilweise bis vollständige 

Rückerstattung des 

bezahlten 

Netzzuschlages.

Zielvereinbarung und 

jährliche 

Berichterstattung

Zielvereinbarung: über 10 

Jahre jährlich 2% Einsparung inkl. 

Monitoring oder 

Energieverbrauchsanalyse 
über 3 Jahre 15% Einsparung

Befreiung von 

Detailvorschriften
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PEIK Energieberatung für KMU

Für Unternehmen (mehr als CHF 20’000 Energiekosten), welche nicht:

• Grossverbraucher sind

• Von der Rückerstattung des Netzzuschlages oder der CO2-Abgabe 

profitieren können

50% der Kosten der PEIK-Beratung (max. CHF 2’500 ) übernimmt 

PEIK

Die Beratung wird von einer akkreditierten Fachperson (über 200 in 

der Schweiz) durchgeführt

Üblicherweise werden Energiesparmassnahmen gefunden um 10-15% 

der Energiekosten zu senken

50% (max. CHF 13’000) der Kosten für die Umsetzungsbegleitung 

durch die PEIK-Fachperson wird gefördert. 

Online-Kontaktanfrage über peik.ch
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Beratung Energiefachstelle Landquart / Malans

Beratung vor Ort mit einem kurzen Bericht (grobe Abschätzung) zu:

• Gebäudehülle

• Heizungsersatz

• Solarpotenzial

Gefördert durch die Gemeinde (CHF 100 bis 200 Unkostenbeitrag)

Naturgartenberatung: 

Kostenlose Beratung von lokalen Gärtner:innen vor Ort, wie Sie Ihre 

Aussenräume naturnah gestalten können.

Bei Fragen rufen Sie uns (Energiefachstelle Landquart und Malans) an 

unter 081 255 84 15
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Photovoltaik für Unternehmen

Seit 1.1.2026 ist einiges anders:

• Marktbasierte quartalsweise Rückspeisetarife.

• Mindestvergütungen für kleinere Anlagen

10.38 Rp/kWh

2.76 Rp/kWh

5.73 Rp/kWh

MindestvergütungAnlagengrösse 

(DC-Leistung)

6 Rp/kWh≤ 30 kWp

180 / Anlagengrösse in kWp30-150 kWp

Keine Mindestvergütung> 150 kWp

Quelle: BFE
Quelle: BFE
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Photovoltaik für Unternehmen

Seit 1.1.2026 ist einiges anders:

• Netzbetreiber können bis zu 3% der jährlichen Produktion entschädigungslos abregeln, um Netzengpässe zu 

vermeiden 

• Die Einspeisebegrenzung liegt bei neuen Anlagen (gilt auch bei Wechselrichterersatz) bei 70% der installierten 

DC-Leistung. 

• Das verursacht einen Verlust von ca. 1%.

Fazit: Eigenverbrauch optimieren!

•Wie?

• Nutzerverhalten optimieren

• Lastmanagement

• Batteriespeicher

• ZEV, vZEV, LEG
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Begriffserklärung: ZEV, vZEV, LEG (lokalerstrom.ch)

Zusammenschluss zum 

Eigenverbrauch (ZEV) – seit 2018

- Alle Wohnungen werden zu einem einzelnen 

Kunde gegenüber EW (physischer gemeinsamer 

Netzanschluss)

- Verbrauch PV-Strom pro Gebäude

- In Bestand  Umbau Zählerinfrastruktur

- Kombination mit EMS möglich

virtueller ZEV (vZEV) – seit 2025

- Zähler der Teilnehmenden (müssen nicht alle 

sein) werden virtuell zu einem Zähler 

zusammengefasst.

- Anschlussleistung bis und mit 

Netzanschlusspunkt dürfen genutzt werden 

(Nachbarschaft/Areale)

- In Bestand  kein Umbau Zählerinfrastruktur

Lokale Elektrizitätsgemeinschaft 

(LEG) – seit 1.1.2026

- Nicht vor Ort verbrauchter Solarstrom wird im 

gleichen Netzgebiet und auf der gleichen 

Spannungsebene innerhalb Gemeinde vermarktet

- Geringere Netznutzungsgebühren für LEG-Strom

- Administrationsaufwand bei LEG-Betreiber:in



Fördergelder Photovoltaik

Die Förderbeiträge sind entweder:

• In der 

Energieförderverordnung(EnFV) 

nachzuschlagen

• Mit dem Tarifrechner zu berechnen: 

Tarifrechner – Pronovo AG
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Quelle: BFE
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Fördergelder Kanton Graubünden

Kantonale Fördergelder:

• Gebäudehülle: Teil- und Gesamtsanierungen

• Haustechnische Anlagen: Holzheizungen, Wärmepumpen, thermische Solaranlagen, Komfortlüftungsanlagen, Anschlüsse an 

Wärmenetze, Wärmeverbund ab 70 kW Heizleistung

• Bauen mit Minergie-P Label

• Nutzungsgradverbesserung

• Ladeinfrastruktur (für Mehrfamilienhäuser, für Gewerbebetriebe, für gemeindeeigene Parkplätze im öffentlichen Raum, für 

bidirektionale DC-Ladestationen) 

• Photovoltaikanlagen für Winterstrom

• Photovoltaikanlagen zur Flächenpotenzialnutzung (für Wohnnutzung)

Förderflyer Kanton Graubünden

NEUE Förderung aus dem Bündner Klima- und Innovationsgesetz 

• Beiträge (max. 50%) für:

• Ermittlung des Verminderungspotenzials und Massnahmenplane

• Treibhausgasverminderungen (mind. 50% des betreffenden Prozesses und mind. 100 t CO2-eq pro Jahr)

• Technische Abscheidung und dauerhafte CO2-Speicherung (Erprobung und Verfahren)

• Produktion und Verwendung von grünem Wasserstoff
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Fördergelder Gemeinde

Die Gemeinde Landquart erhöht die kantonalen Beiträge um 25% (max. kCHF 80)

• Gebäudehülle

• Haustechnische Anlagen

• Bauen mit Minergie-P Label

• Nutzungsgradverbesserung

• Ladeinfrastruktur

• Photovoltaikanlagen für Winterstrom

• Photovoltaikanlagen zur Flächenpotenzialnutzung (für Wohnnutzung)

Landquart fördert zusätzlich:

• PV-Anlagen (mit CHF 150 resp. CHF 300 pro kWp für angebaute Anlagen und Indach-Anlagen)

• Bauten aus lokalen Ressourcen (Holz) und Minergie-A Label 

Energiestadt-Landquart.ch
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Fazit

Die Klimawandel ist real – die Schweiz ist besonders stark betroffen

Klimaschutz durch Energieeffizienz und 

Dekarbonisierung

Anpassung an den Klimawandel

Hitzeminderung – Verschattung, Begrünung, 

Entsiegelung – versickerungsfähige 

Materialien

Nichtvermeidbare Emissionen 

dauerhaft Speichern (CO2-

Entfernung)

Quelle: Bauschweiz
Quelle: carnica-rosental.at © Climeworks



Vielen Dank
Sabine Imoberdorf

Energiestadt-Beraterin und Leitung Energiefachstelle 
Landquart

+41 44 305 91 15

Sabine.imoberdorf@amstein-walthert.ch

amstein-walthert.ch


